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1. Zusammenstellung der Einzugsflächen 
 
Flächen kanalisiertes Einzugsgebiet AE,k: 
 
Tabelle 1: Flächen AE,k 

Nr. Nutzung/Bezeichnung Fläche Abflussbeiwert Abflusswirksame Fläche 

ha Ψ ha 

1 Straße 0,39 1,0 0,35 

2 
Bebauter Bereich, 
Hauptanschluss an 

MW-Kanal  

0,27 0,3 0,08 

3 0,66 0,3 0,20 

4 0,58 0,3 0,17 

5 0,70 0,3 0,21 

 1,05 
 
 
 

2. Bewertungspunkte Luft – Fläche nach Merkblatt 153 
 
• Luft: gering unter 5.000 Kfz/24 h L1 1 Punkt 

• Flächen: 
Straßenflächen: mittel 300 – 5.000 Kfz/24 h F4 19 Punkte 
Dachflächen: gering F2 8 Punkte 
Bebaute Bereiche: gering F3 12 Punkte 
 

• Gewässer: 
Uttenreuther Graben kleiner Flachlandbach G6 15 Punkte 
 
 
 

3. Qualitative Gewässerbelastung - Nachweis nach Merkblatt 153 
 
Die Einleitung fällt nicht unter die qualitative Bagatellgrenze nach DWA-M 153. Es ist ein 
qualitativer Nachweis zu führen.  
 
Der Uttenreuther Graben wird als kleiner Flachlandbach (bSp < 1 m; v < 0,3 m/s) angesetzt.  
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Abb. 1: Qualitative Gewässerbelastung 
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4. Hydraulische Gewässerbelastung - Nachweis nach Merkblatt 153 
 
Zur Ermittlung des Drosselabflusses werden die kanalisierten Flächen des Einzugsgebiets 
herangezogen.  
Die Einleitung fällt nicht unter die quantitative Bagatellgrenze nach DWA-M 153. Es ist ein 
Nachweis nach DWA-A 117 zu führen, ob das Gesamtspeichervolumen Vges < 10 m³ ist.  
 
 

 
Abb. 2: Hydraulische Gewässerbelastung 
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5. KOSTRA-Daten Uttenreuth 

 
 

Abb. 3: Niederschlagshöhen und -spenden nach KOSTRA-DWD 2010R 
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6. Berechnung des Rückhalteraumes nach Arbeitsblatt 117 
 
Anmerkung: 
Nach Angaben des WWA Nürnberg ist das Rückhaltebecken für eine Überschreitungshäu-
figkeit von n = 0,2 a-1 auszulegen. Des Weiteren soll die Leistungsfähigkeit des Rückhalte-
beckens für n = 0,1 a-1 untersucht werden. Die nachfolgende Berechnung bezieht sich auf 
die innerörtliche Entwässerung ohne Entwässerung der Kreisstraße.  
 
• Berechnung des RRB mit n = 0,2a-1  V = 285 m³ bei Qdr = 16 l/s 
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• Berechnung des RRB mit n = 0,1 a-1  V = 296 m³ bei Qdr = 16 l/s 
 

 
 
Für die Bemessung wurde ein höheres Risikomaß gewählt, der Zuschlagsfaktor beträgt 1,0.  
 

  



 
 
 
 
 
 

   
© Gaul Ingenieure GmbH  Seite 8 von 8 

Im Folgenden wird das Rückhaltevolumen inklusive der temporären Entwässerung der 
Kreisstraße untersucht. Die angeschlossene Fläche erhöht sich demnach auf AU=2,06 ha.  
 

 
 
Bei einer temporären Entwässerung der Kreisstraße kann der 1-jährige Bemessungsregen 
im Becken zwischengespeichert werden. 
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